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1. (1)Der Landes-Zielsteuerungskommission gehören die Kurie des Landes mit sechs Vertreterinnen oder

Vertretern, die Kurie der Träger der Sozialversicherung mit sechs Vertreterinnen oder Vertretern sowie eine

Vertreterin oder ein Vertreter des Bundes an.

2. (2)Der Kurie des Landes gehören die Vertreterinnen oder Vertreter des Landes in der Gesundheitsplattform

gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 an.

3. (3)Der Kurie der Sozialversicherung gehören Vertreterinnen oder Vertreter wie bundesgesetzlich geregelt an.(4)

Hinsichtlich der Beschlussfassung in der Landes-Zielsteuerungskommission gilt Folgendes:

1. 1.Für Beschlussfassungen ist Einvernehmen zwischen der Kurie des Landes und der Kurie der Träger der

Sozialversicherung erforderlich.

2. 2.Die Vertreterin oder der Vertreter des Bundes verfügt über ein Vetorecht gegen Beschlüsse, die gegen

geltendes Recht, gegen die beiden geltenden Vereinbarungen gemäß Art. 15a B-VG Zielsteuerung-

Gesundheit, LGBl. Nr. 26/2025, und über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, LGBl.

25/2025, den Zielsteuerungsvertrag oder gegen Beschlüsse der Organe der Bundesgesundheitsagentur

verstoßen. Im Falle der Verhinderung des Bundes an der Sitzungsteilnahme kann dieser binnen einer Woche

schriftlich und begründet sein Vetorecht einbringen.

4. (5)Innerhalb der jeweiligen Kurie ist eine Entscheidung über ihr Stimmverhalten herbeizuführen. Beschlüsse

innerhalb der Kurie des Landes werden mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst; im Fall der

Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag. Der/Die Vorsitzende für die Landeskurie

und der/die Co-Vorsitzende für die Kurie der Sozialversicherung geben die Stimme für die Kurie ab.

5. (6)Im Verhinderungsfall können durch folgende schriftlich bevollmächtigte Mitglieder der Landes-

Zielsteuerungskommission vertreten werden:

1. 1.Der/die Vorsitzende der Landes-Zielsteuerungskommission durch ein Mitglied der NÖ Landesregierung,

2. 2.der oder die Co-Vorsitzende durch seinen bzw. ihren Stellvertreter oder seine bzw. ihre Stellvertreterin im

Landesstellenausschuss der Österreichischen Gesundheitskasse,

3. 3.die anderen Mitglieder durch ein weiteres Mitglied der Landes-Zielsteuerungskommission. Für diese

können auch Ersatzmitglieder bestellt bzw. entsandt werden.

6. (7)Die Landes-Zielsteuerungskommission ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder

(Ersatzmitglieder), darunter zumindest je drei Vertreter der Landeskurie und der Kurie der Träger der

Sozialversicherung, anwesend ist oder gem. Abs. 6 vertreten ist. Wurde von einer Entsendung oder Bestellung

kein Gebrauch gemacht, so bleiben die nicht entsendeten bzw. bestellten Mitglieder bei der Feststellung der

Beschlussfähigkeit außer Betracht.

7. (8)Den Vorsitz in der Landes-Zielsteuerungskommission führt der oder die Vorsitzende der Gesundheitsplattform

gemäß § 6 Abs. 5 gleichberechtigt mit dem oder der Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der

Österreichischen Gesundheitskasse (Co-Vorsitz).

8. (9)Die Landes-Zielsteuerungskommission hat sich eine Geschäftsordnung zu geben, in der insbesondere

Vorgaben über die Einberufung der Sitzungen und die Festlegung der Tagesordnung zu normieren sind. Sie hat

zu regeln, dass die Sitzungen gemeinsam vorzubereiten (Tagesordnung und Unterlagen) und einzuladen sind.

9. (10)Die Bestimmungen des § 6 Abs. 2 und 4 sowie 9 bis 11 gelten sinngemäß.
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